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§ 3a Oö. GFG 2013
 Oö. GFG 2013 - Oö. Gesundheitsfonds-Gesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.03.2025

1. (1)Finanzielle Zuwendungen werden nur nach Maßgabe der Richtlinien gemäß § 8 Abs. 2 Z 7 oder der

Entscheidung der zuständigen Organe sowie der dem Fonds zur Verfügung stehenden Mittel gewährt.

2. (2)Die Abrechenbarkeit von einzelnen Leistungen der Krankenanstalten durch den Fonds setzt voraus, dass

1. 1.die krankenanstaltenrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden und die Leistungserbringung mit den

Verordnungen gemäß § 23 Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz bzw. § 39 Abs. 4 Oö. KAG 1997 übereinstimmt,

2. 2.die Verpflichtungen zur Dokumentation auf Grund des Bundesgesetzes über die Dokumentation im

Gesundheitswesen erfüllt werden,

3. 3.die essentiellen Qualitätsstandards, die unmittelbar für die Sicherheit der Patientinnen und Patienten und

den Behandlungserfolg maßgeblich sind, eingehalten werden (§ 3 Abs. 3 Gesundheitsqualitätsgesetz und

4. 4.die im LKF-Modell bei ausgewählten speziellen Leistungsbereichen vorgesehene Genehmigung der

Gesundheitsplattform vorliegt.

(Anm: LGBl.Nr. 22/2025)

3. (3)Der Fonds kann gemeinsam mit den Trägern der Sozialversicherung Projekte, die der nachhaltigen

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung dienen, den Grundsätzen der Planung im Sinn des Art. 4 der

Vereinbarung entsprechen und mit den Zielsetzungen des eHealth im Sinn des Art. 7 der Vereinbarung

übereinstimmen, finanzieren. (Anm: LGBl.Nr. 22/2025)

(Anm: LGBl.Nr. 96/2017)
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